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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Straßen und Verkehr 
 

76/2019 

Straßen- und Wegewidmung 

 
Gem. § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
in der zurzeit gültigen Fassung werden folgende Straßen und Wege dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet, und zwar als 
 

I. 
Gemeindestraße 

gem. § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW: 
Erschließungsstraße 

 
a) Johann-Wilhelm-Scheidt-Straße 

(Gem. Kettwig, Flur 71, Flurstück 485 tlw.) 
 
b) Abschnitt der Straße Am Wollboden von Johann-Wilhelm-Scheidt-Straße 

bis Hs. Nr. 8 
 (Gem. Kettwig, Flur 71, Flurstück 665 tlw.) 
 

II. 
Gemeindestraße 

gem. § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW: 
verkehrsberuhigter Bereich 

 
Abschnitt der Straße Am Wollboden von Hs. Nr. 10 bis Ende 
(Gem. Kettwig, Flur 71, Flurstück 665 tlw.) 
 

III. 
Gemeindestraße 

gem. § 3 Abs. 4 Nr. 3 StrWG NRW: 
selbstständiger Gehweg 

 
Verbindungsweg zwischen Johann-Wilhelm-Scheidt-Straße und Promenadenweg 
(Gem. Kettwig, Flur 71, Flurstück 483) 
 
Die Widmung des unter III. aufgeführten Weges wird auf die Benutzung für den öffentlichen 
Fußgängerverkehr beschränkt. 
 
Der Lageplan, aus dem die genaue Lage und der Umfang der Widmung hervorgehen, ist als 
Bestandteil dieser Widmungsverfügung im Anschluss an diese Bekanntmachung veröffent-
licht. 
 
Darüber hinaus kann die Originalkarte zur Widmung und die Widmungsverfügung beim Amt 
für Straßen und Verkehr in Essen, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, Zimmer 342, an jedem 
behördlichen Arbeitstag (montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags 
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die Widmung wird hiermit gem. § 6 Abs. 1 StrWG NRW öffentlich bekannt gemacht. 
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Diese Bekanntmachung gilt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt  
Essen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 
 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes NRW vom 19.09.2007 
findet bei Widmungen kein Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher 
kein Widerspruch mehr möglich, sondern nur noch eine Klage. 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhe-
ben.  
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11. BGBl. I S. 3803).  
 
18. April 2019 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrage 
 Hebenstreit 
 88-66 590 
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77/2019 

Ungültigkeit einer Urkunde 

 
Die beglaubigte Abschrift Nr. 0001 der Genehmigungsurkunde für den grenzüber-
schreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr D-05-028-G-0238 ausgestellt am 
15.09.2016 für Schonnecker Landschaftsbau GmbH, Joachimstr. 72, 45309 Essen 
ist verloren gegangen. 
 
Die Urkunde wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
16.04.2019 Der Oberbürgermeister 
 88-66 571 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

78/2019 

Aufgebote von Sparurkunden 

 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 385 140 439 6 300 157 085 6 
 300 112 721 0 318 435 483 9 
 300 012 374 9 446 117 427 0 
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
16.04.2019 Sparkasse Essen 
 Hopp  Bunte 
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Öffentliche Zustellungen 
 

79/2019 

Liste der öffentlichen Zustellungen 

 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Abuzaed, Mohamed Milad Jaspersweg 2 Zentrale Ausländerbehörde, 
 45279 Essen  88-38 411 
 
Alghamoudi, Jaspersweg 2 Zentrale Ausländerbehörde, 
Basma Khalifa Abuzaed 45279 Essen  88-38 411 
 
Barszcz, Arkadiusz Marek Schwanenbuschstr. 103 JobCenter Essen Süd II, 
 45138 Essen  88-56 823 
 
Braun, Robin Nordstr. 6 JobCenter Essen Ost, 
 45276 Essen  88-56 640 
 
Chlagou, Chokri Haus-Berge-Str. 103 JobCenter Essen Mitte, 
 45356 Essen  88-56 136 
 
El Rmayyed, Wisam Germaniastr. 6 JobCenter Essen Mitte, 
 45356 Essen  88-56 128 
 
Fergadiotis, Paraskevas Gladbecker Str. 300 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-56 128 
 
Fleisher Djoleto, Derrick  Jugendamt, 
   88-51 276 
 
Gregorz, Wilfried Werner Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 178 
 
Haddad, Abderrahim  Jugendamt, 
   88-51 640 
 
Häde, Dominik Eltingstr. 37 JobCenter Essen Mitte, 
 45141 Essen  88-56 999 
 
Ihme, Angelina Doris Adelkampstr. 99 JobCenter Essen Süd I, 
 45147 Essen  88-56 737 
 
Ihme, Dennis Adelkampstr. 99 JobCenter Essen Süd I, 
 45147 Essen  88-56 737 
 
Kirchner, Alexander Pferdemarkt 8 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 999 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Mukadi,  Jugendamt, 
Joseph Tshiakatumba   88-51 262 
 
Radziszewski, Marek  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 458 
 
Shu, Cletus Ambe  Jugendamt, 
   88-51 275 
 
TRIPLE B Projektentwicklung  Finanzbuchhaltung und 
& Beratung GmbH  Stadtsteueramt, 
   88-21 458 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
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